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ZOF 1/95

Schwerpunkt

Existenzsicherung und Integration

Suche nach neuen Wegen an der SK6F-Tagung in Interlaken

An der zweitdgigen Fortbildungsveranstal-
tung der SKoF n Interlaken von Ende Sep-
tember 1994 suchten die Anwesenden nach
neuen Wegen, wie die Herausforderung der
Sozialhilfe durch die steigende Sockelarbeits-
losigkeit gemeistert werden kinnte. «Let-
stungsvertrige statt Sozialrente» war das
etne Schwerpunktthema, « Umbau statt Ab-
bau des Systems der sozialen Sicherheit» ein
zweites. Streiflichtartig  seren Vorschlige,
Meinungen, Schwachstellen und Entwick-
lungsmaglichkeiten aufgezeigt, die von den
rund 450 T erlnehmenden in Workshops und
22 Diskussionsgruppen erarbeitet wurden.

Das Ziel der Fortbildungstagung in In-
terlaken war hoch gesteckt: Angesichts
der zunehmenden Zahl der Langzeit-
arbeitslosen und Ausgesteuerten mit
geringen Aussichten auf eine baldige
Wiedereingliederung in die Arbeits-
welt wollte die SKoF die Diskussion
uber neue Losungsstrategien in der So-
zialhilfe einleiten.

Gleichzeitig galt es aber auch, die
Bedeutung der SKoF-Richtlinien fuir
den Unterstutzungsalltag den anwe-
senden Behordenmitgliedern und Fach-
leuten aufzuzeigen und Fragen zu kla-
ren. Ein Workshop befasste sich mit
diesem Themenkreis. Kurz nach der
Interlakner Tagung fallte der Aar-
gauer Regierungsrat den Entscheid,
Unterstiitzungen seien nicht mehr
nach den SKoF-Richtlinien, sondern
nach dem betreibungsrechtlichen Exi-
stenzminimum auszurichten. Auch in
andern Kantonen zielen zum Teil par-
lamentarische Vorstosse in eine ahnli-

che Richtung. Der Vorstand der SKoF
hat zum Aargauer Entscheid kritisch
Stellung genommen und festgehalten,
dass das vermeintliche Sparpotential
nicht ins Gewicht fillt, hingegen die
Nachteile fiir die Betroffenen sehr
schmerzlich sein kénnen und mit dem
Ziel der Integration der Sozialhilfe-
suchenden in die Gesellschaft nicht zu
vereinbaren sind.

Mit der Geschichte, Bedeutung und
Entwicklung der SKoF-Richtlinien be-
fasste sich praktisch die ganze letzte
Nummer der «ZoF» (Nr. 12/94); des-
halb wird an dieser Stelle nicht mehr
auf den entsprechenden Teil der Fort-
bildungsveranstaltung in Interlaken
eingegangen.

Leistungsvertriage statt
Sozialrente

Alle Mitglieder der SKo6F haben vor
einigen Wochen zusammen mit dem
Beiblatt 1995 (Betragsempfehlungen
zu den SKoF-Richtlinien) ein Merk-
blatt mit Empfehlungen zu «Integra-
tionsprogrammen fiir Erwerbslose» er-
halten. Die Grundlagen dazu wurden
unter anderem fiir die Tagung in In-
terlaken erarbeitet und in den Diskus-
sionen weiter vertieft.

Mehrere Monate dauernde Er-
werbslosigkeit leitet bei den meisten
Betroffenen einen negativen Prozess
ein. Die soziale Anerkennung, das Be-
ziehungsnetz und das Selbstwertgefiihl
einer Person leiden darunter. Ausson-
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derung und Abschiebung der Umge-
bung gehen einher mit dem Verlust
personlicher Kontakte, Resignation
oder Aggression der Betroffenen. Die
SKOF strebt deshalb an, dass sich die in
der Sozialhilfe Tatigen fir Ersatzar-
beitsprogramme einsetzen.

In den Diskussionen in den Arbeits-
gruppen wurde die Haltung der SKoF
nachhaltig unterstitzt, dass solche In-
tegrationsprogramme greifen sollten,
bevor die Arbeitslosen vor dem Aus-
steuern stehen. Je linger die Arbeitslo-
sigkeit gedauert habe, desto schwieri-
ger sei die Wiedereingliederung, desto
mehr Fahigkeiten gingen verloren.

Damit die Weichen rechtzeitig ge-
stellt werden, wurde allgemein eine en-
gere und frihere Zusammenarbeit mit
den Arbeitsaimtern, aber auch der Be-
rufsberatung und den Sozialpartnern
gefordert. Dazu seien einige Vor-
schlidge fur die Umsetzung in die Praxis
erwahnt:

— Fallbesprechungen im Arbeitsamt
mit Sozialarbeiterinnen

— Erfahrungsaustausch und gegensei-
tige Information in interdisziplinar
zusammengesetzten Gruppen

— Ausbau des Bereichs Beratung auf

den Arbeitsamtern unter Beizug von

Sozialarbeitern.
Von sehr guten Erfahrungen wussten
Vertreter aus Gemeinden zu berichten,
bei denen bereits eine enge Zusammen-
arbeit zwischen dem Sozialamt und
dem Arbeitsamt besteht, z. B. Projekt
Copra in Dudingen FR, oder Gren-
chen, wo Arbeitsamt und Sozialamt
unter dem gleichen Dach unterge-
bracht sind und eine Psychologin die in
den Beschaftigungsprogrammen einge-
setzten Leute begleitet. Allgemein kri-
tisch beurteilt wurden dagegen «Mas-
senarbeitsprogramme» (z. B. gruppen-
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weise Einsitze im Wald) oder Einsdtze
an ungeeigneten Arbeitspldtzen, deren
primares Ziel es ist, die Aussteuerung
durch die Arbeitslosenversicherung
(ALV) zu verhindern. Ablehnend war
die Haltung auch gegeniiber zuviel
Druck auf Arbeitslose, an solchen Pro-
grammen teilzunehmen. Positiv aufge-
nommen wurde von den Anwesenden
das Beispiel einer Innerschweizer Ge-
meinde, die die materielle Hilfe an
zwel Ausgesteuerte mit der Auflage
verkniipfte, im Gegenzug eine ange-
messene Zeit im Werkhof zu arbeiten.
Die Unterstiitzung wurde dafiir aber
wie ein Soziallohn gewichtet, indem
der Empfinger von der Rickerstat-
tungspflicht befreit wurde.

Unterschiede Stadt—Land

In den Diskussionen kamen deutlich
Unterschiede im Problemdruck aber
auch in den Losungsansiatzen zwischen
landlichen und stadtischen Gemeinden
zum Ausdruck. Sozalarbeiter aus Zii-
rich bezeichneten das bisherige Ziel
der Sozialhilfe, vortibergehend finan-
zielle Hilfe zu leisten, bis die wirtschaft-
liche Selbstiandigkeit wieder erreicht sei,
als Illusion. Zum einen fehlten schlicht
die entsprechenden Arbeitsplatze fir
eingeschrankt leistungsfihige Perso-
nen, zum andern nehme die Gruppe
der «working poors» zu. Eine Familie
konne heute mit nur einem Hilfsarbei-
terlohn nicht existieren.

Er habelange an seiner Haltung gear-
beitet, um nicht arbeitswillige Klienten
nicht einfach als «faule Sieche» abzu-
stempeln, sondern sie trotzdem als Men-
schen zu akzeptieren, berichtete ein So-
zialarbeiter aus Zurich. Dabei habe ihm
das Vernunftargument geholfen, dass
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diese Klienten zumindest nicht noch an-
dere auf dem hart umkampften Arbeits-
markt konkurrenzierten, die gerne ar-
beiten wiirden, wenn sie nur konnten.

In kleineren Gemeinden sind mass-
geschneiderte Losungen eher moglich,
well die Verhiltnisse tiberblickbar sind
und durch personliche Kontakte indi-
viduelle Losungen gefunden werden
konnen. Allerdings stossen die Sozial-
dienste hier an Grenzen bei der Suche
nach moglichen und geeigneten Ar-
beitsplatzen, da das Angebot kleiner
und weniger vielfdltig ist als in einer
grosseren Region.

Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft

Die Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft ist fur die Integration von Er-
werbslosen vorrangig. Folgende kon-
krete Vorschlige wurden unter ande-
ren in den Gruppenarbeiten gemacht:

— Regelmissiger Versand einer Liste
der auf dem Arbeitsamt gemeldeten

Arbeitssuchenden, ohne Namenan-
gabe, aber mit Angabe der beruf-
lichen Qualifikation und des Alters,
an die Arbeitgeber der Region

— Belohnung von sozial handelnden
Arbeitgebern: Die Mitwirkung von
Unternehmungen bei der Ausbil-
dung oder der Schaffung von Volon-
tariatsstellen oder geschiitzten Ar-
beitsplatzen sollte durch positive
Anreize gefordrt werden (z. B. durch
Verleihung eines PR-maissig einsetz-
baren Zertifikates, durch steuerliche
Erleichterungen, durch besondere
Berticksichtigung bei Arbeitsverge-
bungen)

Nischenarbeitspliatze wdaren eigent-
lichen Beschiaftigungsprogrammen
vorzuziehen, wurde festgestellt. Eine
andere Gruppe wandte sich dage-
gen, bei der Schaffung von Beschaf-
tigungsprogrammen allzusehr auf die
Privatwirtschaft Ricksicht zu neh-
men (Konkurrenzverbot), da letztere
ja den Sozialdiensten die «Kunden»
liefere.

Offentlichkeitsarbeit verstiarken

Wiederholt wurde Bedauern dartiber
geaussert, dass die Sozialhilfe noch
kaum Offentlichkeitsarbeit leistet. In
bezug auf den Fortbildungskurs in
Interlaken selbst wurde denn auch
von mehreren Kursleitern und -teil-
nehmern bedauert, dass die wich-
tigsten Gespriachspartner fur das
Thema «Integration von Arbeitslo-
sen», die Wirtschaftsvertreter und
Politiker, nicht zugegen waren. Die
Wirkung miusse bescheiden bleiben,
wenn sich zwar die im Sozialbereich

Tatigen einig seien, es aber bei einem
«Insidertreffen» bleibe und die For-
derungen in der Offentlichkeit nicht
gehort wurden.

Zur Offentlichkeitsarbeit in bezug
auf die Alltagsarbeit der Sozialhilfe
wurde das Beispiel von Basel genannt.
Die Grundsitze der materiellen Un-
terstiitzung und die SKoF-Richtlinien
werden in einem Merkblatt offentlich
gemacht, Sozialhilfesuchenden und
allen interessierten Biurgerinnen und
Biirgern abgegeben. cab
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Visionen zur sozialen Sicherheit

Eine wichtige Voraussetzung fur eine effi-
ziente Arbeit ware ein klares Recht auf
Existenzsicherung. Aufwendige Verhand-
lungen und Diskussionen konnten verrin-
gert werden. In Zukunft soll auch beiden
Sozialversicherungen das Bedarfsprinzip
im Vordergrund stehen. Durch das
Sozialversicherungssystem sollten vorab
die notwendigen Leistungen fiir Bediirf-
tige sichergestellt werden.

Kurzfristig sind Massnahmen zu er-
greifen, um den Versicherungsschutz
gefahrdeter Personengruppen abzusi-
chern. Dies betrifft vorrangig erwerbs-
lose Personen. Die Gefahr, durchs Netz
zu fallen, ist aber auch deshalb gross,
weil das Versicherungssystem sehr
kompliziert und fur den -einzelnen
nicht durchschaubar ist, und die von
Experten gelieferten Informationen
nicht verstanden werden.

Wer ist integriert?

Stimmt die Gleichung «Erwerbstatig
= integriert» wirklich? Ist fiir soziale

Integration Arbeit notwendig? Es gibt
integrierte Personen ohne (bezahlte)
Arbeit und nicht integrierte Perso-
nen mit Arbeit. Bei einer nicht er-
werbstatigen/unzufriedenen  «griinen

Witwe» ohne finanzielle Probleme
wurde es keiner offentlichen Stelle
einfallen, sich in ihre Lebensfiith-

rung einzumischen, obwohl dies viel-
leicht sehr sinnvoll sein konnte. Im
Gegensatz dazu stehen jene Personen,
denen es schlicht an Geld fir den
Existenzbedarf mangelt, die aber keine
Defizite im sozialen Bereich auf-
weisen (z. B. viele Alleinerziehende,
Familien mit einem zu tiefen Ein-
kommen).

In diesem Sinn wurde ein Frage-
zeichen hinter die automatische Kop-
pelung von Sozialberatung und mate-
rieller Hilfe gesetzt und fir diese
Gruppe Betroffener Pauschallosungen
empfohlen: die Festsetzung der mate-
riellen Hilfe nach SKoF-Richtlinien
fur eine langere Zeitspanne, z. B. ein
halbes Jahr, oder z. B. gestiitzt auf das
Zuschuss nach Dekret im Kanton
Bern. cab

In memoriam Berta Blittler, Hergiswil

Ende September erreichte uns die
Trauerkunde vom Hinschied unserer
lieben und fachlich hochgeschitzten
Kollegin Berta Blattler. Im SKoF-
Vorstand vertrat die diplomierte So-
zialarbeiterin Berta Blattler wihrend
vielen Jahren in sehr kompetenter
Weise den Kanton Nidwalden, dem sie
beruflich ihre Dienste als Leitende
Amtsvorsteherin mit grosser Hingabe
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und unermiudlichem Einsatz zur Ver-
figung stellte.

Gerne erinnern sich Kolleginnen und
Kollegen der leitenden Organe der
SKoF an die freimiitige Art, mit der sich
Berty Blattler bei der Beratung wich-
tiger Vorlagen und Entscheide aktiv am
Geschehen des Sozialwesens in unserem
Lande beteiligte. Der Sache und den
Mitmenschen fiihlte sich Berta Blattler



	Existenzsicherung und Integration : Suche nach neuen Wegen an der SKöF-Tagung in Interlaken

